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 Editorial 
Waren Sie im neuen Jahr bereits beim Bäcker? Wenn ja, werden Sie 
festgestellt haben, dass Ihnen ein Bon ausgehändigt wird, auch wenn Sie 
vielleicht nur ein Brötchen gekauft haben. Grund ist die Gesetzesände-
rung durch die sogenannte „Bon-Pflicht“, die ab 1. Januar 2020 für alle 
Verkäufe ohne Mindestgrenze gilt. Damit verfolgt der Gesetzgeber das 
Ziel, die Nutzung von Mogelkassen und die damit vermutete Steuerhin-
terziehung zu unterbinden bzw. deutlich zu erschweren. Technisch ist die 
Umsetzung jedoch vielfach nicht möglich, so dass bestimmte Angaben 
und Meldepflichten noch bis zum 1. Oktober 2020 ausgesetzt sind. Klei-
nere Unternehmen haben zwar die Möglichkeit, unter bestimmten engen 
Voraussetzungen eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Es bleibt 
aber abzuwarten, ob die Finanzämter diese Befreiung kulant oder restrik-
tiv gewähren. Nach unseren Erfahrungen vertagen die Finanzämter die 
Entscheidungen über die Anträge mit Hinweis auf derzeit noch laufende 
Beratungen auf Bundes- und Länderebene, so dass die Belegausgabe-
pflichten ausnahmslos zu erfüllen sind. 
 
In unserem Interview stellt Isabel Schellenberg die HB Reavis-Gruppe 
sowie das Projekt Work.Eat.Meet auf dem ehemaligen Schlachthofgelän-
de in Berlin vor. Frau Schellenberg ist Geschäftsführerin der UBX Objekt 
Berlin S.à r.l. Die UBX hat als Tochtergesellschaft der HB Reavis-Gruppe 
das Gelände erworben. Derzeit wird das Gelände unter Einbeziehung der 
denkmalgeschützten Hallen revitalisiert und neu bebaut. 
 
Ist Ihnen beim Jahreswechsel auch aufgefallen, dass 100 Jahre nach 
den legendären Goldenen Zwanzigern des vorigen Jahrhunderts das 
Lebensgefühl jener Zeit mit neuem Spaß zelebriert wird? Auch wenn Sie 
auf keinem rauschenden Fest die neue Dekade begrüßten und Ge-
schichte sich nicht wiederholt, hat doch genau diese „Tanz auf dem Vul-
kan“-Stimmung ein bisschen was vom Lebensgefühl 2020: technischer 
Fortschrittglaube im digitalen Zeitalter und die Sorge um unsere Erde. 
Vielleicht können wir am Ende unseres Jahrzehnts feiern, dass beides 
miteinander vereinbar ist. 
 
Wir wünschen Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr. 
 
Herzlich 
Ihre 
 

 

 

   Dr. Ulla Peters  
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 Interview mit Isabel Schellenberg, 
Geschäftsführerin der UBX 2 Objekt Berlin S.à r.l., 
Tochtergesellschaft der HB Reavis-Gruppe 

 Was verbirgt sich hinter der HB Reavis-
Gruppe? 
 
„Gegründet wurde HB Reavis, damals noch 
AB Reavis, 1993 in Bratislava. HB Reavis war 
anfangs spezialisiert auf Immobilieninvestitio-
nen in der slowakischen Hauptstadt. 
 
Später folgte die Geschäftsausweitung auf Pro-
jektentwicklung von Gewerbe- und Büroimmo-
bilien. Der Startschuss für die Entwicklung des 
ersten eigenen Projektes, dem Aupark Shop-
ping Center in Bratislava, fiel 1998. Insbeson-
dere durch die Entwicklung von Einkaufscen-
tern unter der Marke in der Slowakei und der 
Tschechischen Republik wurde HB Reavis 
international bekannt. 
 
Nach und nach erfolgte die Ausdehnung der 
geschäftlichen Tätigkeit mit Fokus auf weitere 
Länder in Osteuropa, zunächst Ungarn (seit 
2006) und anschließend Polen (seit 2008). 
Zwischenzeitlich hatte sich HB Reavis zu einem 
namenhaften Projektentwickler in Osteuropa 
etabliert. 2013 wagte man schließlich den 
Sprung nach Westeuropa, zunächst Großbri-
tannien und fünf Jahre später auch Deutsch-
land. 
 
HB Reavis fokussiert sich auf die komplette 
Konzeptionierung, Projektentwicklung und Be-
bauung von gewerblichen Immobilien. Unsere 
Mission ist es, Büro- und Geschäftsimmobilien 
ganzheitlich zu entwickeln. Wir haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, Arbeitsbereiche zu ge-
stalten, die das Wohlbefinden der Menschen 
fördern. 
 
Dabei nutzen wir Konzepte der Arbeitsplatzbe-
ratung unter Einbindung von interdisziplinären 
Teams aus Architekten, Organisationspsycho-
logen und Experten für UX Design, was für 
User Experience (Nutzererfahrung) steht. 

 Unsere hauseigenen Submarken wie Ore-
gameo und Symbiosy ermöglichen es uns, den 
Bedürfnissen der heutigen Arbeitsplatzgestal-
tung gerecht zu werden. Im Fokus unserer Ent-
scheidung stehen dabei immer sowohl der Nut-
zer als auch das lokale Umfeld unserer Projek-
te. Unter der Marke HubHub bietet HB Reavis 
an den Standorten Bratislava, London, War-
schau, Budapest und Prag auch Möglichkeiten 
zum Co-Working an. 
 
Seit der Gründung im Jahr 1993 hat HB Reavis 
insgesamt 1,1 Millionen Quadratmeter Gewer-
be- bzw. Bürofläche realisiert. Weitere 1,3 Milli-
onen werden in den kommenden Jahren folgen. 
Aktuell befinden sich elf Projekte in der Ent-
wicklung, einige davon stehen kurz vor der 
Fertigstellung. 
 
Mittlerweile beschäftigt die HB Reavis-Gruppe 
etwa 800 Mitarbeiter, davon sind derzeit etwa 
30 Mitarbeiter in Berlin tätig. 
 
Das Hauptquartier von HB Reavis befindet sich
in einem eigenen Bürogebäude in Bratislava im 
neu errichteten Office District „Nivy Zone“. Die 
Verwaltung der Projekte erfolgt über Gesell-
schaften in Luxemburg. Luxemburg ist insbe-
sondere aufgrund des dort vorhandenen Know 
hows, der Expertise für Fondsverwaltung und 
Beratungsintensität als Standort sehr geeignet.“ 
 

 
Bratislava, Nivy Zone 
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  Interview mit Isabel Schellenberg, 

Geschäftsführerin der UBX 2 Objekt Berlin S.à r.l., 
Tochtergesellschaft der HB Reavis-Gruppe 

 Welche Schwerpunkte haben Sie in 
Deutschland bzw. in Berlin? 
 

„Der Sprung auf den deutschen Markt erfolgte
in 2017/2018. HB Reavis akquirierte bisher
zwei Projekte, jeweils eines in Berlin sowie in
Dresden, wobei sich das Projekt in Dresden
derzeit noch in einem frühen Planungsstadium
befindet. 
 

Zur Entwicklung des unter dem Motto 
„Work.Eat.Meet.“ stehenden Projektes DSTRCT
in Berlin wurde das ehemalige Schlachthofge-
lände an der Landsberger Allee erworben, das 
teilweise mit unter Denkmalschutz stehenden 
Hallen bebaut ist. Bauherrin und Eigentümerin 
des Projekts ist die UBX 2 Objekt Berlin S.à r.l. 
mit Sitz in Luxemburg. Beim Schlachthofgelän-
de handelt es sich um zwei Teilflächen, deren 
Bebauung mit innovativen Büro- und Gewerbe-
flächen sowie einem Food-Market unter Be-
rücksichtigung der Belange des Denkmalschut-
zes geplant ist. Grundsteinlegung für dieses 
Vorhaben war am 27. September 2019. Die 
gesamte Bebauung umfasst etwa 50.000 qm 
Nutzfläche. Erste Mieter sind bereits mit Strato 
und Ionos gefunden. Die Fertigstellung des 
Projektes ist für Mitte 2021 geplant. 
 

In der Zukunft möchten wir weiter in Deutsch-
land investieren. Derzeit werden aktiv Grund-
stücke mit entsprechenden Planungs- und Be-
bauungsmöglichkeiten gesucht und die Ent-
wicklungsmöglichkeiten geprüft.“ 
 

 
Projekt Landsberger Allee 

Weitere Informationen unter https://hbreavis.com/de/ 

 Wie kam der Kontakt mit UHY zustande und
wobei können wir Sie besonders unterstüt-
zen? 
 
„Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr für 
HB Reavis am Standort Luxemburg. Davor war 
ich einige Jahre bei einem anderen Immobilien-
unternehmen in Berlin in verantwortlicher Stel-
lung als Tax Manager tätig. UHY war damals 
steuerlicher Berater dieses Unternehmens, 
somit kennen wir uns bereits einige Jahre. 
 
Nach dem Wechsel zu HB Reavis bot sich im
Rahmen der Vergabe der Beratungsleistungen
die Möglichkeit, wieder mit UHY kooperieren. 
 
Aufgrund der guten Erfahrungen war für mich 
schnell klar, dass ich sehr gern wieder mit UHY 
zusammenarbeiten wollte und habe sodann 
diese Gelegenheit ergriffen. Ich würde mich 
freuen, wenn uns UHY auch zukünftig bei unse-
ren Projekten unterstützen kann.“ 
 
Frau Schellenberg, wir möchten uns herz-
lich für das Interview bedanken und freuen
uns auf die weitere, spannende Zusammen-
arbeit! 

 

https://hbreavis.com/de/
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  Neue Anforderungen an die Steuerbefreiung von innergemein-
schaftlichen Lieferungen 
Tobias Gerdemann, Diplom-Kaufmann, UHY Deutschland AG, Köln 

 Einleitung 
 
Auch wenn mittlerweile schon jahrzehntelang in 
Kraft, das gegenwärtige EU-Mehrwertsteuer-
system war von dem Beginn seiner Entstehung 
an lediglich als ein vorläufiges Mehrwertsteuer-
system innerhalb der EU entwickelt worden. 
Nun hat die EU-Kommission einen Mehrwert-
steuer-Aktionsplan beschlossen. Ziel ist die 
Implementierung eines einfacheren und weni-
ger missbrauchsanfälligen Mehrwertsteuersys-
tems innerhalb der EU. Des Weiteren soll das 
neue Mehrwertsteuersystem den Anforderun-
gen der Globalisierung und der Digitalisierung 
genügen. Die Umsetzung des Aktionsplanes 
wird voraussichtlich mehrere Jahre beanspru-
chen. Aufgrund zunehmender grenzüberschrei-
tender MwSt-Missbräuche (z. B. durch sog. 
„betrügerische Karussellgeschäfte“) wurden 
zunächst ab dem 1. Januar 2020 Sofortmaß-
nahmen, sog. „Quick Fixes“, rechtlich umge-
setzt. In der Folge kommen auf Unternehmen, 
die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten 
innerhalb der EU ausüben, ab 2020 Änderun-
gen zu, welche insbesondere die umsatzsteuer-
rechtliche Behandlung von innergemeinschaftli-
chen Lieferungen, Reihengeschäften und Kon-
signationslagern betreffen. 
 
Der Ihnen vorliegende Aufsatz konzentriert sich 
auf die Gesetzesänderungen betreffend inner-
gemeinschaftliche Lieferungen. Durch die Glo-
balisierung von Beschaffungs- und Absatzmärk-
ten sollte das Thema für einen großen Teil der 
Adressaten dieses NEWSletters Relevanz 
besitzen. Neben der Darstellung der rechtlichen 
Veränderungen werden dem Leser auch die 
Rechtsfolgen und damit verbundene notwendi-
ge Handlungsmaßnahmen aufgezeigt. 
 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als mate-
riell-rechtliche Tatbestandsvoraussetzung 
 
Innergemeinschaftliche Lieferungen, demnach 
Lieferungen, bei denen der Liefergegenstand 

 grenzüberschreitend in das übrige EU-
Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet 
wird, sind nach § 4 Nr. 1b UStG von der Um-
satzsteuer befreit. Die innergemeinschaftliche 
Lieferung ist in § 6a UStG kodifiziert. Die Tat-
bestandsvoraussetzungen des § 6a UStG er-
weiterten sich mit Wirkung zum 1. Januar 2020. 
Demnach ist es nun notwendig, dass der Ab-
nehmer der grenzüberschreitenden Lieferung in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat für Zwecke der 
Umsatzsteuer erfasst ist. Das bedeutet, der 
Abnehmer muss im Zeitpunkt der an ihn bewirk-
ten grenzüberschreitenden Lieferung eine ihm 
von einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer besitzen 
und diese auch gegenüber dem liefernden Un-
ternehmer verwenden. Der Besitz und die Ver-
wendung einer gültigen Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer eines anderen EU-Mitglied-
staates durch den Abnehmer der Lieferung wird 
folglich eine zusätzliche materiell-rechtliche 
Voraussetzung für das Vorliegen einer inner-
gemeinschaftlichen Lieferung. 
 
Bislang ist die Aufzeichnung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Abnehmers durch 
den Lieferanten keine materiell-rechtliche Tat-
bestandsvoraussetzung für das Vorliegen einer 
steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Liefe-
rung, sondern lediglich ein Formerfordernis. In 
der Folge sieht das UStG nur Geldstrafen für 
den Fall der Nichtbeachtung einer Aufzeich-
nung vor. Zukünftig wird bei einer fehlenden 
Aufzeichnung oder der Aufzeichnung einer 
falschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
die innergemeinschaftliche Lieferung zwingend 
als steuerpflichtig behandelt. 
 
Verifizierung der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer 
 
Folgend den bisherigen Ausführungen erlangt 
die Verifizierung der Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer des Abnehmers durch den Liefe-
ranten enorm an Bedeutung. Für die Verifizie-
rung empfiehlt sich die sog. „qualifizierte Bestä-
tigungsabfrage“ gemäß § 18e UStG. Im Rah- 
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  Neue Anforderungen an die Steuerbefreiung von innergemein-
schaftlichen Lieferungen 

 men der qualifizierten Bestätigungsabfrage 
werden zusätzlich zu der zu überprüfenden 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Name und 
Anschrift des Inhabers der ausländischen Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer geprüft. Das 
Bundeszentralamt für Steuern teilt in diesem 
Fall detailliert mit, inwieweit die angefragten 
Angaben von dem EU-Mitgliedstaat, der die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat, 
als zutreffend gemeldet werden. 
 
Neben der „händischen“ und damit aufwendi-
gen Abfrage von einzelnen Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern besteht die Möglichkeit 
einer automatisierten Abfrage über eine sog. 
„XML-RPC-Schnittstelle“. Bei der Erfassung 
einer innergemeinschaftlichen Lieferung im 
Buchhaltungssystem wird im diesem Fall auto-
matisiert die ausgewählte bzw. eingegebene 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kun-
den mit den existierenden Kundendaten (Name, 
Anschrift, Rechtsform) verknüpft. Im Rahmen 
eines Datenaustausches werden diese Daten 
mit den beim Bundeszentralamt für Steuern 
hinterlegten Daten abgeglichen. Die vom Bun-
deszentralamt automatisiert übermittelte elek-
tronische Antwort in Form eines Datensatzes 
kann unmittelbar in das System des Unterneh-
mens eingebunden und ausgewertet werden. In 
diesen Fällen akzeptiert die Finanzverwaltung 
als Nachweis der durchgeführten qualifizierten 
Abfrage einer Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer den vom Bundeszentralamt für Steu-
ern empfangenen Datensatz (vgl. Abschn. 
18e.1 Abs. 2 S. 5 UStAE). 
 
Zusammenfassende Meldung 
 
Entsprechend § 18a UStG ist jeder Unterneh-
mer, der innergemeinschaftliche Lieferungen 
ausgeführt hat, verpflichtet, dem Bundeszen-
tralamt für Steuern bis zum 25. Tag nach Ablauf 
eines Meldezeitraums eine Zusammenfassende 
Meldung (sog. „MIAS Eintrag“) zu übermitteln. 
Der Gesetzgeber qualifiziert die Abgabe bisher 
lediglich als eine formelle, aber keine zwingen-
de Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach  

 § 4 Nr. 1b UStG. Verstöße gegen die Melde-
pflicht können daher bisweilen nur mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 
 
Seit dem 1. Januar 2020 wird die Gewährung 
einer Steuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 1b UStG 
an die treffende Abgabe der Zusammenfassen-
den Meldung bedingt. Durch die Gesetzesände-
rung wird die Steuerbefreiung für eine innerge-
meinschaftliche Lieferung versagt, wenn der 
liefernde Unternehmer seiner Pflicht zur Abga-
be der Zusammenfassenden Meldung im Sinne 
des § 18a UStG nicht nachkommt oder soweit 
er diese unrichtig oder unvollständig abgege-
ben hat. Eine etwaige Versagung der Steuerbe-
freiung tritt zeitlich regelmäßig nach Bewirken 
des Umsatzes ein, weil die Abgabe einer Zu-
sammenfassenden Meldung zu einer innerge-
meinschaftlichen Lieferung zeitlich verzögert 
erfolgt und somit erst zu einem späteren Zeit-
punkt feststehen kann, ob die Abgabe der Zu-
sammenfassenden Meldung ordnungsgemäß 
erfolgte. 
 
Des Weiteren ist der Unternehmer, der nach-
träglich erkennt, dass eine von ihm abgegebe-
ne Zusammenfassende Meldung unrichtig oder 
unvollständig ist, verpflichtet, die ursprüngliche 
Meldung innerhalb eines Monats zu berichtigen. 
Berichtigt der Unternehmer eine ursprünglich 
unrichtig oder unvollständig abgegebene Zu-
sammenfassende Meldung, wirkt diese für die 
Zwecke der Steuerbefreiung auf den Zeitpunkt 
des Umsatzes zurück. Entsprechendes gilt für 
die verspätete Abgabe einer richtigen und voll-
ständigen Meldung (vgl. § 18a Abs. 10 UStG). 
 
Belegnachweis bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen 
 
Schon bisher hat der Unternehmer bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen durch Belege 
eindeutig und leicht nachprüfbar nachzuweisen, 
dass er oder der Abnehmer den Gegenstand 
der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsge-
biet befördert oder versendet hat. Kann der
Unternehmer diesen Nachweis nicht, nicht voll- 
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  Neue Anforderungen an die Steuerbefreiung von innergemein-
schaftlichen Lieferungen 

 ständig oder nicht zeitnah führen, geht die Fi-
nanzverwaltung grundsätzlich davon aus, dass 
die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
einer innergemeinschaftlichen Lieferung grund-
sätzlich nicht erfüllt sind (Abschn. 6a.2 Abs. 3 
S. 4 UStAE). 
 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wurde der 
§ 17a UStDV, welcher die Regelungen zum 
Belegnachweis fasst, in neuer Fassung im Um-
satzsteuergesetz kodifiziert. § 17a UStDV –
n.F. differenziert erstmals, ob der Verkäufer 
oder Erwerber die Gegenstände befördert oder 
versendet. In Abhängigkeit davon stellt der 
Gesetzgeber unterschiedliche Nachweisanfor-
derungen. 
 
Gibt der Verkäufer an, dass Gegenstände von 
ihm befördert oder versandt wurden, bedarf es 
mindestens zwei einander nicht widerspre-
chenden Nachweisen. Als Nachweis gilt ein 
unterzeichneter CMR-Frachtbrief oder ein Kon-
nossement. Einer dieser beiden Nachweise
kann durch einen nicht widersprüchlichen 
Nachweis ersetzt werden, der die Beförderung 
oder den Versand bestätigt. Als mögliches Do-
kument ist hier die Versicherungspolice über 
den Transport, ein Nachweis über die Bezah-
lung des Transportes, eine notarielle Bestäti-
gung über die Ankunft der Gegenstände oder 
eine von Lagerhaltern ausgestellte Quittung 
über die Einlagerung zu nennen. 
 
Bei einem Befördern oder Versenden durch den 
Leistungsempfänger gilt grundsätzlich dasselbe 
wie im Falle des Transportes durch den liefern-
den Unternehmer. Jedoch bedarf es für die 
Steuerbefreiung zusätzlich eines dritten Doku-
mentes in Form einer Gelangensbestätigung. 
 
Die Inhalte des § 17a UStG a.F. werden seit 
dem 1. Januar 2020 in § 17b UStG wiederge-
geben. Das bedeutet, dass die bisherigen Mög-
lichkeiten der Nachweisführung, einschließlich 
der Nachweisführung durch die Gelangensbe-
stätigung, auch weiterhin bestehen. Demnach 
werden die Möglichkeiten zur Nachweisführung 
lediglich erweitert. 

 Fazit 
 
Die stetige qualifizierte Abfrage der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des Lieferanten 
sowie der korrekte Ausweis der Lieferungen in 
der Zusammenfassenden Meldung müssen, 
angesichts einer ansonsten drohenden Steuer-
pflicht, noch mehr in das Bewusstsein der Un-
ternehmen rücken. In der Folge ist eine Struktu-
rierung der innerbetrieblichen Prozesse not-
wendig. Es empfiehlt sich eine IT-seitig gestütz-
te regelmäßige Abfrage der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Abnehmers. 
 
Die Möglichkeiten der Nachweisführung von 
innergemeinschaftlichen Lieferungen werden 
ab dem 1. Januar 2020 erweitert. Neben der 
bisherigen Nachweisführung ergeben sich al-
ternativ weitere Nachweismöglichkeiten im Sin-
ne des § 17a UStG – n.F. Jedoch verlangt 
§ 17a UStG – n.F., dass Belege stets von zwei 
voneinander unabhängigen Parteien vorgelegt 
werden können. In der Folge dürfte eine Nach-
weisführung nach § 17a UStG – n.F. einen 
höheren Arbeitsaufwand bedingen. 
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 HGB News 

 Regulierung der Vorstandsbezüge durch 
ARUG II 
 
Der Bundestag hat am 14. November 2019 das 
Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG II) beschlossen. Neu ist 
die Einführung eines erweiterten Vergütungsbe-
richtes nach § 162 AktG einer zweifachen Ver-
gütungsentscheidung durch die Hauptver-
sammlung. Weiterhin hat der Gesetzgeber die 
Höhe und Struktur der Vorstandsbezüge regu-
liert. Künftig müssen diese auf eine nachhaltige 
und langfristige Entwicklung der Gesellschaft 
ausgerichtet sein. Darüber hinaus wird der Auf-
sichtsrat verpflichtet, für die Vorstände eine 
Maximalvergütung zu beschließen. Die Haupt-
versammlung hat abweichend davon das 
Recht, die Maximalvergütung zu kürzen, nicht 
jedoch zu erhöhen. 
 
Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich nur 
für börsennotierte Unternehmen. 
 
Passivierung von Filmförderdarlehen 
 
Medienunternehmen gewähren Förderdarlehen 
an die Hersteller von Filmen. Die Hersteller 
müssen diese Darlehen im Einzelfall nur zu-
rückzahlen, wenn die Verwertungserlöse aus 
den Filmen innerhalb einer bestimmten Frist 
ausreichend sind. Für diese Tilgungsverpflich-
tung hat der Hersteller bisher eine Verbindlich-
keit in vollständiger Höhe gebildet. Der BFH hat 
die Bildung dieser Verbindlichkeit jedoch abge-
lehnt bzw. stark eingeschränkt. 
 
Nach dem BFH-Urteil vom 10. Juli 2019 ist ein 
Filmförderdarlehen nur aus in einem bestimm-
ten Zeitraum erzielten (zukünftigen) Verwer-
tungserlösen zu tilgen. Die Passivierung des 
Darlehens beschränkt sich sowohl dem Grunde 
als auch der Höhe nach auf den tilgungspflich-
tigen Anteil der Erlöse. Die Regelung des 
§ 5 Abs. 2a EStG betrifft auch den (weiteren) 
Ansatz "der Höhe nach", nachdem tilgungs-
pflichtige Erlöse angefallen sind. Im Ergebnis 

 kann eine aufwandswirksame Passivierung nur 
noch in Höhe der am Bilanzstichtag tilgungsre-
levanten Teile erfolgen. 
 
Geänderte Rechnungszinssätze für langfris-
tige Rückstellungen zum 31. Dezember 2019 
 
Zum 31. Dezember 2019 liegt der Rechnungs-
zins nach IFRS/US-GAAP für Pensionsver-
pflichtungen für einen typischen gemischten 
Bestand bei 0,98 % p. a. Der HGB-Diskontie-
rungszinssatz (Laufzeit 15 Jahre) beträgt als 
10-Jahresdurchschnitt 2,71 % p. a. sowie als  
7-Jahresdurchschnitt 1,97 % p. a. Am 31. De-
zember 2020 sind auf Basis des derzeitigen 
Kapitalmarktniveaus weiter sinkende Zinssätze 
zu erwarten. Durch die niedrigeren Rechnungs-
zinssätze ist in den Abschlüssen 2019 bei an-
sonsten unveränderter Situation mit höheren 
Rückstellungen zu rechnen, die das Ergebnis 
aufwandswirksam belasten. 

 



 
  Ausgabe Januar 2020 Seite 8  
 

 

 Steuer News 

 EU-Wettbewerbsaufsicht gibt deutsche „Sa-
nierungsklausel“ frei 
 
Die Europäische Kommission ist laut Presse-
mitteilung vom 22. Januar 2020 zu dem 
Schluss gekommen, dass die „Sanierungsklau-
sel“, eine deutsche Steuervergünstigung für 
notleidende Unternehmen, keine staatliche 
Beihilfe im Sinne der EU-Vorschriften darstellt. 
Die Sanierungsklausel ermöglicht es einem 
notleidenden Unternehmen, Verluste in einem 
bestimmten Jahr mit Gewinnen in zukünftigen 
Jahren zu verrechnen, trotz Veränderungen in 
der Aktionärsstruktur. 
 
Die Entscheidung folgt auf Urteile des EuGH 
(C-203/16 P, C-208/16 P, C-209/16, C-219/16), 
der 2018 eine Entscheidung der Kommission 
über staatliche Beihilfen aus dem Jahr 2011 für 
nichtig erklärte. Um diese Urteile umzusetzen, 
hat die Kommission die Maßnahme anhand 
eines breiteren Bezugsrahmens bewertet, ein-
schließlich der Vorschriften des deutschen 
Rechts, die es Unternehmen generell erlauben, 
Verluste für steuerliche Zwecke vorzutragen. 
 
Die EU-Wettbewerbsaufsicht kam zu dem 
Schluss, dass die Sanierungsklausel nicht von 
diesen allgemeinen Regeln abweicht und daher 
notleidenden Unternehmen keinen selektiven 
Vorteil gegenüber anderen Unternehmen ver-
schafft. 
 
Sonderbetriebsvermögen bei doppel- bzw. 
mehrstöckigen Personengesellschaften 
 
Liegt bei doppel- oder mehrstöckigen Perso-
nengesellschaften jeweils eine ununterbroche-
ne Mitunternehmerkette vor, ist laut Urteil des 
BFH vom 12. Oktober 2016 (Az. I R 92/12, 
DStR 2017, S. 589) der mittelbar dem unmittel-
bar beteiligten Gesellschafter gleichzustellen 
(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG). Der 
BFH schlussfolgert daraus, dass für den mittel-
bar beteiligten Gesellschafter nicht nur Sonder-
betriebsvermögen I, sondern auch Sonderbe-
triebsvermögen II bei der Untergesellschaft 
gebildet werden kann. 

 Die obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder haben sich laut einer Kurzinformati-
on vom 20. August 2018 des Finanzministeri-
ums Schleswig-Holstein (Az. VI 307 – S 2241 –
319, DStR 2019, S. 2320) dieser Rechtsauffas-
sung angeschlossen. Weiter wird darin ausge-
führt, dass deshalb im Fall der Fremdfinanzie-
rung des Erwerbs der Anteile der Obergesell-
schaft die Finanzierungsaufwendungen, die 
teilweise auch auf die mittelbar gehaltenen 
Beteiligungen an den Untergesellschaften ent-
fallen, im Verhältnis der Anschaffungskosten für 
die anteiligen Wirtschaftsgüter in der Oberge-
sellschaft und in den Untergesellschaften auf-
zuteilen sind. 
 
Abzinsung von unverzinslichen Verbind-
lichkeiten 
 
Wird zu einer bislang unverzinslichen Verbind-
lichkeit mit einer Laufzeit von mindestens zwölf 
Monaten nach dem Bilanzstichtag nachträglich 
eine Zinsabrede getroffen, ist die Verbindlich-
keit laut Urteil des BFH vom 22. Mai 2019 
(Az. X R 19/17, DStR 2019, S. 2118) dennoch 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG mit 5,5 % 
abzuzinsen. Die Zinsabrede könne, auch wenn 
diese zivilrechtlich rückwirkend erfolgte, wegen 
des bilanzsteuerrechtlichen Stichtagsprinzips 
und des allgemeinen steuerlichen Rückwir-
kungsverbots erst für künftige Wirtschaftsjahre 
berücksichtigt werden. 
 
Weiter führt der BFH aus, dass jedenfalls im 
Streitjahr 2010 die Höhe des Abzinsungssatzes 
mit 5,5 % nicht verfassungswidrig ist. Das nied-
rigere Marktzinsniveau habe sich in 2010 noch 
nicht derart strukturell verfestigt, dass dem 
Gesetzgeber nicht zuzubilligen gewesen wäre, 
aus Vereinfachungsgründen an dem Abzin-
sungssatz festzuhalten. 
 
Gewerbesteuer bei Betriebsausgaben vor 
Betriebseröffnung 
 
Anders als bei der Einkommensteuer sind vor-
bereitende Betriebsausgaben, die in der Zeit 
vor Betriebseröffnung und vor Beginn der sach- 
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 lichen Steuerpflicht entstehen, nicht vom Ge-
werbeertrag abzuziehen. Auf den Zahlungs-
zeitpunkt kommt es dabei unabhängig von der 
Art der Gewinnermittlung nicht an, sodass es 
auch dann bei der Nichtabzugsfähigkeit bleibt, 
wenn die Kosten vor Betriebseröffnung ent-
standen sind, aber erst danach bezahlt werden. 
Laut einer Verfügung des LfSt Niedersachsen 
vom 12. August 2019 (Az. G 1421-17-St 25/St 
251, DStR 2019, S. 2264) sind Beispiele für 
solche Betriebsausgaben Anwalts- und Bera-
tungskosten, Inseratskosten, Telefon- und Rei-
sekosten, Schulungskosten sowie Mieten für 
noch nicht betriebsbereite Geschäftsräume. 
 
Hinweis: In der Praxis prüfen die Finanzämter 
vor allem dann besonders sorgfältig, ob gewer-
besteuerlich nichtabzugsfähige Betriebsausga-
ben vorliegen, wenn der Verlust im Gründungs-
jahr mehr als EUR 30.000 beträgt. 
 
Vorzeitige Auflösung eines langfristigen 
Mietvertrags gegen Abfindungszahlung des 
Mieters 
 
Mit Beschluss vom 22. Mai 2019 
(Az. XI R 20/17, BFH/NV 2019, S. 1256) stellt 
der BFH klar, dass die Voraussetzungen für 
einen umsatzsteuerlich entgeltlichen Leistungs-
austausch vorliegen, wenn ein Vermieter bei 
vorzeitiger Auflösung seines langfristigen Miet-
vertrags im Interesse des Mieters auf seine ihm 
zustehende vertragliche Rechtsposition gegen 
Zahlung einer Abfindung verzichtet. 
 
Hinweis: Konkret verkürzte die Mieterin auf-
grund betrieblicher Belange die Laufzeit des 
Mietvertrages und zahlte den vereinbarten Ab-
findungsbetrag. Diesen qualifizierte die Vermie-
terin in ihrer Umsatzsteueranmeldung als nicht 
steuerbaren Schadenersatz. Der BFH schloss 
sich dieser Beurteilung jedoch nicht an. 
 
Zuordnung teilunternehmerisch genutzter 
Gegenstände 
 
Voraussetzung für die Zuordnung eines teilun-
ternehmerisch genutzten Gegenstandes zum 

 Unternehmensvermögen ist nach § 15 Abs. 1 
Satz 2 UStG, dass dieser zu mindestens 10 % 
für unternehmerische Zwecke genutzt wird. Die 
dazu erforderliche Ermächtigung der EU wurde 
laut Verfügung der OFD Karlsruhe vom 13. Au-
gust 2019 (Az. S 7300 Karte 6, DStR 2019, 
S. 2086) zuletzt mit Durchführungsbeschluss 
(EU) vom 27. Dezember 2018 des Rats der EU 
bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 
 
Rückgängigmachung einer Anteilsvereini-
gung 
 
Wird ein grunderwerbsteuerpflichtiger Erwerb 
innerhalb von zwei Jahren rückgängig gemacht, 
wird auf Antrag auf die Festsetzung der Steuer 
verzichtet bzw. eine bereits vorgenommene 
Steuerfestsetzung aufgehoben. Dies setzt al-
lerdings voraus, dass der Erwerbsvorgang frist-
gerecht und vollständig angezeigt wurde. 
 
Im Fall der Rückgängigmachung des Erwerbs-
vorgangs durch Anteilsvereinigung weist der 
BFH mit Urteil vom 22. Mai 2019 (Az. II R 24/16, 
DStR 2019, S. 2258) darauf hin, dass die Nicht-
festsetzung der Steuer die ordnungsgemäße 
Anzeige gegenüber dem für die gesonderte 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach 
§ 17 Abs. 3 GrEStG zuständigen Finanzamt 
voraussetzt. Demnach ist das Finanzamt zu-
ständig, in dessen Bezirk sich die Geschäftslei-
tung der Gesellschaft befindet, wenn ein au-
ßerhalb dieses Bezirks liegendes Grundstück 
betroffen ist. 
 
Im Streitfall erfolgte die Anzeige des Erwerbs 
an die Grunderwerbsteuerstelle des Finanz-
amts, in dessen Bezirk sich das Grundstück 
befand. Somit lag keine ordnungsgemäße An-
zeige vor. 
 
Hinweis: Das Urteil betont abermals, dass bei 
der Anzeige eines grunderwerbsteuerpflichtigen 
Erwerbs große Sorgfalt erforderlich ist, um im 
Falle einer Rückgängigmachung die Entste-
hung der Steuer zu vermeiden bzw. deren 
Rückerstattung beanspruchen zu können. 
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 Verfassungsrechtliche Zweifel an der Rege-
lung zur Verwaltungsvermögensgrenze von 
90 % 
 
In einem Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes äußert das FG Münster ernstliche 
verfassungsrechtliche Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit eines Schenkungsteuerbescheids unter 
Anwendung der 90 %-Prüfung nach § 13b 
Abs. 2 Satz 2 ErbStG. Danach kommen die 
Begünstigungsregelungen für Betriebsvermö-
gen nicht zur Anwendung, wenn der Anteil des 
Verwaltungsvermögens vor Schuldenabzug am 
begünstigungsfähigen Betriebsvermögen min-
destens 90 % beträgt. Mit Beschluss vom 3. Ju-
ni 2019 (Az. 3 V 3697/18, ZEV 2019, S. 551) 
gewährt das FG Münster aus diesem Grund die 
Aussetzung der Vollziehung des festgesetzten 
Steuerbetrags. 
 
Im Streitfall wurden alle Anteile an einer GmbH 
unentgeltlich übertragen. Der gemeine Wert der 
Anteile wurde mit rund EUR 556.000 festge-
stellt. Im Betriebsvermögen der GmbH befan-
den sich Finanzmittel in Höhe von rund 
Mio. EUR 2,6, denen Schulden in Höhe von 
rund Mio. EUR 3,1 gegenüberstanden. Da eine 
Schuldenverrechnung gesetzlich explizit im 
Rahmen der 90 %-Prüfung ausgeschlossen ist 
und somit die als Verwaltungsvermögen nicht 
begünstigten Finanzmittel ein Vielfaches des 
Werts des begünstigungsfähigen Vermögens 
von rund EUR 556.000 darstellten, versagte 
das Finanzamt die für Betriebsvermögen vor-
gesehenen Begünstigungen. 
 
Das FG Münster begründet seine Zweifel an 
der Verfassungskonformität der 90 %-Prüfung 
damit, dass diese – wie im Streitfall – zu einem 
wirtschaftlich nicht nachvollziehbaren Ergebnis 
führe. Auch sei zweifelhaft, ob dieses Ergebnis 
durch den Gesetzeszweck der Missbrauchs-
verhinderung gedeckt sei. 
 
Hinweis: Ob die Regelung der 90 %-Prüfung 
abweichend vom Wortlaut auszulegen ist, um 
so eine rechtmäßige Anwendung zu ermögli-
chen, ist laut FG Münster im Rahmen des 
Hauptsacheverfahrens zu entscheiden. 

 Es bleibt damit abzuwarten, zu welchem Er-
gebnis das FG Münster im Hauptsacheverfah-
ren kommt. Auch bleibt abzuwarten, ob ggf. 
demnächst der BFH mit der Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit der 90%-Prüfung befasst sein 
wird. 
 
Wohnungsbegriff bei erbschaftsteuerlichem 
Familienheim 
 
Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG ist der Er-
werb von Todes wegen des Eigentums an ei-
nem bebauten Grundstück u. a. durch Kinder 
steuerfrei, soweit der Erblasser darin bis zum 
Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt hat. Voraussetzung ist, dass die-
ses Familienheim vom Erwerber unverzüglich 
zu eigenen Wohnzwecken bestimmt wird und 
die Wohnfläche der Wohnung 200 qm nicht 
übersteigt. 
 
Nach einem rechtskräftigen Urteil des FG Köln 
vom 30. Januar 2019 (Az. 7 K 1000/17, 
EFG 2019, S. 1126) ist der Begriff einer Woh-
nung restriktiv auszulegen und von einem 
streng numerischen Verständnis auszugehen. 
Aus diesem Grund erfasse die Steuerbefreiung 
nur eine einzige Wohnung. 
 
Hinweis: Im Streitfall hatten die Erblasserin und 
der Kläger im Mehrfamilienhaus der Erblasserin 
gemeinsam die 125 qm große Wohnung im 
Obergeschoss für das Familienleben genutzt. 
Im Erdgeschoss befand sich eine weitere voll 
ausgestattete 115 qm große selbstgenutzte 
Wohnung, ohne dass diese mit der OG-
Wohnung räumlich verbunden war. Der Kläger 
machte die Steuerbefreiung für ein Familien-
heim für beide Wohnungen, begrenzt auf 200 
qm, geltend. Das FG Köln gewährte die Steu-
erbefreiung jedoch nur für eine der Wohnun-
gen. 
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 Digitaler Belegaustausch für die Einkom-
mensteuererklärung 
 
Kennen Sie das? Man schiebt es wochenlang 
vor sich her – das Zusammenstellen und Auf-
bereiten der Belege für die Einkommensteuer-
erklärung. Wir unterstützen Sie gern bei der 
Erstellung der Steuererklärung, aber ohne Ihre 
vollständige Vorarbeit – nämlich dem Zusam-
menstellen der relevanten Unterlagen – fehlen 
uns die Informationen und somit die Basis für 
Ihre Steuererklärung. 
 
Um Ihnen das mühevolle Aufbereiten zu ver-
einfachen, stellt die DATEV seit Kurzem eine 
kostenlose App bereit, in der Sie die Belege 
sicher und effizient uploaden können, wenn Sie 
Ihnen „in die Hände fallen“. Sie können die 
Belege fotografieren und sofort oder später 
entsprechenden Veranlagungsjahren und Ein-
kunftsarten oder sonstigen Beleggruppen zu-
ordnen. Die Papierbelege legen Sie anschlie-
ßend wie gewohnt in Ihrem papierbasierten 
Sortiersystem ab, ohne Sie nochmal raussu-
chen zu müssen. 
 
Sie können jederzeit online gehen und nach-
sehen, was bereits hochgeladen ist und was 
eventuell noch fehlt. Bei der Überprüfung zeigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersicht der App-Anwendung eines Apple-Endgeräts (auch für Anroid 
verfügbar) 

 Ihnen die Onlineanwendung auch Beispiele für 
relevante Dokumente übersichtlich an, sodass 
Sie möglichst einfach und schnell prüfen kön-
nen, ob die Einzelsachverhalte in Ihrem Falle 
relevant sind. 
 
Wenn Sie meinen, alle Belege sind vollständig, 
dürfen Sie uns darüber informieren. Wir werden 
die Belege über eine Schnittstelle verarbeiten  
und Ihre Steuererklärung erstellen. 
 
Was Sie dafür benötigen? 
· einen Internetzugang, 
· ein Smartphone oder eine SmartCard, 
· von uns für Sie vergebene Rechte/ 

Unterberaternummer und 
· ein Programm zur Ansicht von PDF-

Dateien. 
 
Welche Vorteile bietet diese Vorgehensweise?
Diese Art des Belegaustauschs ist ein weiterer 
Schritt zum papierlosen Versand von Steuer-
erklärungen. Er ist umweltschonend, einfach, 
sicher, kosten- und zeitsparend, ohne Ihr 
E-Mail-Postfach zu beanspruchen. 
 
Haben Sie Interesse? Dann sprechen Sie uns 
an. Wir unterstützen Sie gern bei der Einrich-
tung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: https://apps.apple.com/de/app/datev-upload-mobil/id1079321342 

 

https://apps.apple.com/de/app/datev-upload-mobil/id1079321342
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 Neue Kommanditistin 
 
Mit dem Jahreswechsel hat die UHY Lauer & 
Dr. Peters KG eine neue Kommanditistin ge-
wonnen. 
 
Wir freuen uns sehr, Frau Steuerberaterin Karin 
Seidlitz im Jahr ihres 25-jährigen Firmenjubilä-
ums als weitere Kommanditistin begrüßen zu 
dürfen. 
 
Als langjährige Kollegin wissen wir Frau Seidlitz
sehr zu schätzen und freuen uns auf die weite-
re, noch engere Zusammenarbeit. 
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